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URLAUBSGESUCH 
 
 
 
Urlaubsgesuche werden in Ausnahmefällen einmal pro Zyklus bewilligt. Für einen Urlaub werden 

noch offene Jokertage angerechnet. Sind die Jokertage bereits aufgebraucht, wird kein 

Sonderurlaub genehmigt. 

 

 

Personalien der Schülerin / des Schülers 

 

Vorname:   Name:      

Klasse:   Klassenlehrperson:    

 

Urlaub von:    bis: 

 

Grund  

 

 

 
 

Wurde in den letzten Jahren bereits ein Urlaubsgesuch bewilligt? 

☐ Nein ☐ Ja Falls ja, wann und weshalb?  

 

 
Ort/Datum:     Unterschrift 
 

 

 

 

 

 

 

➢ Der verpasste Schulstoff ist in Absprache mit der Lehrperson vor- oder nachzuholen.  

Dies liegt in der Verantwortung der Eltern 

➢ Das Gesuch muss mit einer ausreichenden Begründung mindestens einen Monat vor dem 

gewünschten Urlaub eingereicht werden. 

➢ Es werden nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Urlaubsgesuche bearbeitet. 
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